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VERORDNUNG (EG) Nr. 3204/93 DES RATES
vom 16. November 1993

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 über Vermarktungsnormen
für Geflügelfleisch

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 wird wie folgt geän
dert :

1 . Artikel 1 Absatz 3 zweiter Gedankenstrich wird durch
folgende zwei Gedankenstriche ersetzt :

„— Verkäufe gemäß Kapitel II Artikel 3 Abschnitt II
der Richtlinie 71 /118/EWG oder

— New-York-dressed-Geflügel gemäß Anhang I
Kapitel VIII Nummer 49 der Richtlinie 71 / 118/
EWG."

2. In Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe d) und Artikel 5
Absatz 4 wird die Bezugnahme auf „Artikel 3 Absatz 7
der Richtlinie 71 / 118/EWG" ersetzt durch „Artikel 1
Absatz 2 der Richtlinie 71 / 118/EWG".

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Geflügelfleisch ('), insbesondere auf Artikel 2
Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 (2) sind Vermark
tungsnormen für Geflügelfleisch festgelegt worden .

Gemäß Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 1906/90 gilt die genannte Verordnung nicht für
Verkäufe gemäß Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie
71 / 118/EWG des Rates vom 15. Februar 1971 zur Rege
lung gesundheitlicher Fragen beim Handelsverkehr mit
frischem Geflügelfleisch Q, Diese Ausnahme sollte geän
dert werden , um der Richtlinie 92/116/EWG des Rates
vom 17. Dezember 1992 zur Änderung und Aktualisie
rung der Richtlinie 71 / 1 18/EWG (4) Rechnung zu
tragen —

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1994 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 16. November 1993 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. BOURGEOIS
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